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Amtl iche  Bekanntmachungen 

Bundeseinheitlich anzuwendende Laborquote „Q“ für das 2. Halbjahr 2014  
entsprechend den Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)  
gemäß § 87b Abs. 4 SGB V (Artikel 1, Nr. 24 GKV-VStG) zur Honorarverteilung durch 
die Kassenärztlichen Vereinigungen

Entsprechend den Vorgaben der KBV Teil E Nr. 1.1 erfolgt die Ermittlung der anzuwendenden Abstaffelungs-
quote „Q“ für laboratoriumsmedizinische Untersuchungen der Abschnitte 32.2 und 32.3 durch die KBV. 

Für das 2. Halbjahr 2014 beträgt die Abstaffelungsquote „Q“ 91,80 Prozent.

Die Ermittlung der Vergütung der Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 32.2 und 32.3 mit Ausnahme 
der Gebührenordnungspositionen 32025 bis 32027, 32035 bis 32039, 32097, 32150 sowie 32880 bis 32882 
erfolgt, indem die Preise der regionalen Euro-Gebührenordnung mit der bundeseinheitlichen Abstaffelungs-
quote „Q“ gemäß Teil E der Vorgaben der KBV zur Vergütung laboratoriumsmedizinischer Leistungen mul-
tipliziert werden.

Entsprechend Pkt. 3.4.2 der Vorgaben der KBV Teil E findet vorgenannte Quote „Q“ insofern Anwendung 
auf die Referenzfallwerte gemäß Pkt. 3.5.3 der Vorgaben der KBV Teil E, als dass diese mit der Quote „Q“ 
multipliziert werden. Im Ergebnis ergeben sich folgende Referenzfallwerte.

Arztgruppe mit Quote „Q“ multiplizierter Referenz- 
Fallwert entsprechend KBV

Rheumatologen, Endokrinologen 36,72 Euro

Nuklearmediziner, Hämatologen 19,28 Euro

Dermatologen, Gynäkologen, Pneumologen, Urologen 3,67 Euro
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